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Vorwort zur zweiten Auflage 

Die legislative Tätigkeit richtet sich ständig nach gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. Das Thema der Homosexualität wurde gesellschaftlich miss-
billigt und unterstand einem Tabu, das aber nach und nach abgebaut wurde 
und das Thema dadurch an gesellschaftlicher Akzeptanz gewann. Dieser 
Tendenz folgend ergriff der Gesetzgeber die notwendigen Gesetzesrefor-
men: zunächst wurden die zahlreichen Normen, die die Homosexualität 
unter Strafe stellten, abgeschafft und danach wurden den Homosexuellen 
weitreichendere Rechte eingeräumt. Im Jahre 2005 findet diese Entwick-
lung in der Genehmigung des Bundesgesetzes zur eingetragenen Partner-
schaft gleichgeschlechtlicher Paare ihr prominentestes Beispiel. 
 
Anders als andere Staaten verweigerte die Schweiz die Öffnung der Ehe, 
das heisst, die Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare, zu heiraten, 
und zog die Errichtung einer besonderen Institution für gleichgeschlechtli-
che Paare vor. Diese Lösung vereinfachte ohne Zweifel die Annahme des 
Gesetzes durch das Volk. Auf der anderen Seite der Medaille kann die 
Schaffung einer für die gleichgeschlechtlichen Paare bestimmten Instituti-
on manchmal eine Form der Stigmatisierung sein. So hat eine Person, die 
mit ihrem Partner eine Partnerschaft eintragen lässt, faktisch ihre sexuelle 
Orientierung zu erkennen geben, während eine gleichgeschlechtlich, ver-
heiratete Person in einem Staat, in welcher die Gesetzgebung dies erlaubt, 
ihre sexuelle Orientierung geheim halten kann, da über das Geschlecht des 
Partners keine Vermutungen angestellt werden können. 
 
Die Schweiz kann sich der Diskussion über die Öffnung der Ehe zu Guns-
ten gleichgeschlechtlicher Paare für die nächsten Jahre nicht mehr entzie-
hen. Vorher allerdings stehen andere, viel punktuellere Fragen im Vorder-
grund: Zum Beispiel könnte die Adoption von Kindern durch in einer ein-
getragenen Partnerschaft lebenden Paare zugelassen werden – in einem 
ersten Schritt zweifellos in Bezug auf das Kind des Partners. Bezüglich der 
Staatsbürgerschaft könnte dasselbe vereinfachte Einbürgerungsverfahren 
für die in eingetragener Partnerschaft lebenden Paare vorgesehen werden 
wie für Eheleute. Schritt für Schritt – wie so oft in der Schweiz – wird sich 
das Recht an die Evolution von Auffassungen anpassen. Eine Evolution 
ohne Revolution! 
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Im Ausland ist die Situation der LGBT-Rechte kontrastreicher. Während in 
einigen Staaten eine positive Entwicklung wie in der Schweiz zu erkennen 
ist, haben andere wiederum spektakuläre Rückschritte gemacht und eine 
latente Homophobie offenbart. Unter dem Vorwand der Wahrung der öf-
fentlichen Ordnung wurde die Meinungsfreiheit der LGBT-Organisationen 
eingeschränkt und ein beunruhigender Anstieg der Gewalt gegenüber 
LGBT-Personen ist zu verzeichnen, ohne dass diese Handlungen mit der 
nötigen Strenge bestraft wurden, sofern sie überhaupt bestraft wurden. Die 
Intoleranz, ja sogar der Hass, finden, um sich zu entwickeln, einen frucht-
baren, von extremistischen Bewegungen geprägten Boden. 
 
Das bedeutet, dass weiterhin zahlreiche juristische sowie politische Her-
ausforderungen überwunden werden müssen, damit sich die Situation der 
LGBT-Personen in der Schweiz und deren Grenzen hinaus verbessert. Auf 
europäischer Ebene hat der Europarat, als Hüter der individuellen Frei-
heits- sowie der Menschenrechte, eine gewichtige Rolle zu spielen. Denn 
die LGBT-Rechte, wie die Menschenrechte der gesamten Bevölkerung, 
verdienen, geschützt zu werden. Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte, die richterliche Institution des Europarats, wird zweifellos die 
Möglichkeit haben, diese Frage anzugehen und hierzu seine Rechtspre-
chung zu entwickeln. 
 
Das vorliegende Werk bietet einen ausgezeichneten Überblick über das 
Recht hinsichtlich LGBT-Personen. Es hält die beachtlichen Fortschritte, 
die grösstenteils durch die Genehmigung des Bundesgesetzes über die ein-
getragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare, fest. Dieses Gesetz 
bildet für LGBT-Personen eine essentielle Etappe und eine grundlegende 
Garantie dafür, dass ohne die Konsultation des Gesetzgebers, des Parla-
ments und der StimmbürgerInnen ihre Rechte nicht in Frage gestellt wer-
den können. Somit haben LGBT-Personen eine Barriere hinter sich, um 
Rückschritte auszuschliessen. Vor allem aber bietet es Zukunftsperspekti-
ven, die Überzeugung, dass die Auffassungen sich weiter hin zu mehr To-
leranz gegenüber LGBT-Personen und allen erdenklichen Minderheiten 
entwickeln werden. 
 

Raphaël Comte 

Ständerat, 
2. Vizepräsident des Ständerates 
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